
Erste Ordnung zur Änderung der Ordnung über die Beschäftigung von 

Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten 

 

Die Ordnung über die Beschäftigung von Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten vom 

22. Mai 2017 (KA 2017 Nr. 98) wird wie folgt geändert: 

 

I. Änderung der Ordnung 

 

1. § 10 erhält folgende Überschrift: 

„Dauer und Beendigung des Praktikantenverhältnisses“  

2. § 10 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Dauer des Berufspraktikums beträgt 12 Monate. Es endet zu dem im 

Praktikumsvertrag vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Die 

Fortdauer des Berufspraktikums über diesen Zeitpunkt hinaus bedarf der gesonderten 

Vereinbarung.“  

 

II. Inkrafttreten 

 

Die Regelungen in Abschnitt I treten zum 1. August 2018 in Kraft. 
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